
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Neu Kaliß 
 
1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 2 Heiddorf „Ortsmitte“ der Gemeinde Neu Kaliß 
im Teilgebiet 1 – Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses nach § 2 (1) BauGB 
es Beschlusses zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB, 
zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
(1) BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB 

 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neu Kaliß hat am 05.11.2024 in öffentlicher Sitzung 
die Einleitung des Bauleitplanverfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 Heiddorf 
"Ortsmitte" der Gemeinde Neu Kaliß - Teilgebiet 1 beschlossen. Der Vorentwurf des 
Bebauungsplans Nr. 2 in der Fassung der 1. Änderung Planteil A und Textteil B mit 
Übersichtsplan zur Darstellung des Planbereiches, des räumlichen Geltungsbereiches der 1. 
Änderung, dem Vorentwurf der Begründung sowie der Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 
nach Anlage 3 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wurden gebilligt 
und beschlossen, diese nach § 3 Abs. 1 BauGB im Internet zu veröffentlichen sowie parallel 
öffentlich auszulegen. Weiterhin sollen die Behörden und die Träger öffentlicher Belange 
sowie die Nachbargemeinden beteiligt werden. 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 Heiddorf „Ortsmitte“ 
Teilgebiet 1 der Gemeinde Neu Kaliß ist aus dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. Er 
umfasst in der Gemarkung Heiddorf, Flur 1 die Flurstücke 173/7 (teilw.), 173/9, 173/13, 173/15, 
174/6 (teilw.), 174/9, 174/10, 262/2, 263/2 (teilw.) und 264/4 gemäß Lageplan vom 19.08.2024. 
Das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 wird wie folgt begrenzt:  
- im Nordosten: durch die Grundstücksgrenze des bebauten Grundstücks 

Ludwigsluster Straße Nr. 7, 
- im Osten und Südosten:  durch die alte Elde, 
- im Südwesten:   durch die Mühlenstraße (K44), 
- im Westen und Nordwesten:  durch die Ludwigsluster Straße (B191). 
 
Das Planungsziel besteht in der Sicherung und bedarfsgerechten Entwicklung des 
vorhandenen Nahversorgungstandortes im Ortsteil Heiddorf durch die Neuerrichtung eines 
Einzelhandelsbetriebes mit integriertem Backshop mit einer Verkaufsfläche von 1.200 m² am 
Standort des bestehenden Netto-Marktes. 
 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Verfahren nach § 13a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 2 Heiddorf „Ortsmitte“ der Gemeinde Neu Kaliß in 
der Fassung der 1. Änderung im Teilgebiet 1 sowie der Vorentwurf der Begründung und der 
Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach Anlage 3 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) - alles in der Fassung vom September 2024 – sind in 
der Zeit 

vom 10.12.2024 bis zum 17.01.2025 
 
einschließlich dieser Bekanntmachung im Bau- und Planungsportal des Landes M-V unter 
sowie unter der Internetadresse der Amtsverwaltung https://www.amtdoemitz-
malliss.de/bauleitplanung/plaene-planverfahren/ veröffentlicht und online einsehbar 
 
  

https://www.amtdoemitz-malliss.de/bauleitplanung/plaene-planverfahren/
https://www.amtdoemitz-malliss.de/bauleitplanung/plaene-planverfahren/


Weiterhin liegen die vorgenannten Unterlagen zur gleichen Zeit im Amt Dömitz-Malliß, 
Slüterplatz 2, 19303 Dömitz, FB Bau, Liegenschaften und Friedhof, Raum 26 zur 
allgemeinen Information für die Öffentlichkeit während der Dienststunden: 
 

Montag    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr; 
Dienstag    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr; 
    13.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Donnerstag    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr; 
   13.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Freitag     9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus und können erläutert werden. 
 
Jedermann kann Stellungnahmen mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift während der 
Auslegungsfrist abgeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über das B-Planverfahren 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 Heiddorf „Ortsmitte“ Teilgebiet 1 der Gemeinde Neu Kaliß nach § 4a 
Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde Neu Kaliß deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanverfahrens nicht von Bedeutung ist. 
 

 
Neu Kaliß, den 08.11. 2024  
 
 
 
 
Thees                - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
Übersichtskarte zum Plangebiet > 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verarbeitung personenbezogener  
Daten erfolgt auf Grundlage des § 3  
BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1  
Buchst. e DSGVO und dem  
Datenschutzgesetz MV. 
Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne  
Absenderangaben abgeben erhalten  
Sie keine Mitteilung über das Ergebnis  
der Prüfung. Weitere Informationen  
entnehmen Sie bitte dem Formblatt:  
Informationspflichten bei der Erhebung  
von Daten im Rahmen der  
Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB  
(Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt. 



BP 2 der Gemeinde Neu Kaliß für die Ortslage Heiddorf „Ortsmitte“, 1. Änderung 
Vorentwurf Planzeichnung mit Planzeichenerklärung 

 
 
 
 
 

 
Thees



BP 2 der Gemeinde Neu Kaliß für die Ortslage Heiddorf „Ortsmitte“, 1. Änderung 
Vorentwurf textliche Festsetzungen Teil B S. 1-4 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BP 2 der Gemeinde Neu Kaliß für die Ortslage Heiddorf „Ortsmitte“, 1. Änderung 
Vorentwurf textliche Festsetzungen Teil B S. 5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan betroffene Flurstücke und Darstellung Geltungsbereich mit Luftbild 


